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     Finanzamt Marburg 

Stellungnahme zu  einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Landesblindengeldgesetzes Gesetzentwurf der Fraktion des SSW Drucksache 
20/3772 Änderungsantrag der Fraktion der FDP Drucksache  20/3810 

Sehr geehrte Frau Rathje-Hoffmann, 
sehr geehrte Mitglieder des Sozialausschusses, 

vielen Dank für die Einladung zur Stellungnahme. 

Der DVBS begrüßt grundsätzlich alle Maßnahmen, die dazu beitragen blinden und 
sehbehinderten Menschen in Schleswig-Holstein eine voll umfängliche Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die letzten Erhöhungen des 
Landesblindengeldes  haben wir wohlwollend zur Kenntnis genommen und werten 
sie als positives Signal. Gleichwohl stellen Sie lediglich erste Schritte dar. 

Die Gewährung eines angemessenen Blindengeldes ist ein bewährtes zentrales 
Instrument, um durch die Blindheit bzw. Sehbehinderung entstehende 
sozioökonomische Nachteile auszugleichen. Viele der behinderungsbedingten 
Folgekosten unterliegen einer erheblichen Dynamik, so dass auch eine 
Dynamisierung des Blindengeldes erforderlich ist. Daher begrüßen wir die vom SSW 
vorgeschlagene automatische Anpassung des Landesblindengeldes entsprechend 
der Anpassung der Renten.  

Eine bloße Dynamisierung der Leistungen in Schleswig-Holstein wird aber nicht dazu 
führen, dass die Diskrepanz zwischen den Blindengeldleistungen in Schleswig 
Holstein und Blindengeldleistungen in Bundesländern wie Bayern oder Berlin deutlich 
geringer wird. Die derzeitige Höhe des Blindengeldes ist hierfür nicht ausreichend. 

Ohne eine deutliche Aufstockung der Haushaltsmittel wird das Ziel eines 
angemessenen Blindengeldes, dass dem Bundesdurchschnitt entspricht, nicht zu 
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erreichen sein. Wir unterstützen daher nachdrücklich auch den Änderungsantrag der 
FDP, der zusätzlich zur Dynamisierung eine deutliche Erhöhung der Leistungen für 
blinde und taubblinde Menschen vorsieht. Wir erwarten mehr Mut der 
regierungstragenden Fraktionen und weitere substanzielle finanzielle Schritte auf den 
Weg zu einer gerechten und angemessenen Blindengeldregelung.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Niels Luithardt 
DVBS – Bezirksgruppenleiter Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern 
 




